
Ausschreibung 
für den Kreispokalwettbewerb 2009 

 

1. Veranstalter und Ziel des Wettbewerbs 
1.1 Der Basketballkreis Düsseldorf/Neuss ist Veranstalter des „Kreispokalwett–

bewerbes“. 
 
1.2 Der Pokalwettbewerb auf Kreisebene dient der Ermittlung des Kreispokalsiegers 

bei den Damen und Herren. 
 

2. Teilnehmerstartgeld 
2.1 Für jede an den Kreispokalwettbewerb teilnehmende Mannschaft hat der Verein 

ein Startgeld zu zahlen. Es beträgt je ausgetragener Runde/ Spiel 5,- € und wird 
nach Ausscheiden des Vereins aus dem Wettbewerb erhoben bzw. mit der 
gezahlten Kaution verrechnet. 
 

3. Durchführungsbestimmungen 
3.1 Die Durchführung des Kreispokalwettbewerbs erfolgt nach dem letzten Spieltag 

der Saison 2008/09 und vor dem ersten Spieltag der Saison 2009/10. 
 
3.2 Am Kreispokal teilnehmen kann jeder Verein des BBK D/Ne, der mit einer 

Mannschaft am Spielbetrieb der abgelaufenen Saison teilgenommen hat oder in 
der kommenden Saison am Spielbetrieb teilnehmen wird. Für die Teilnahme am 
Kreispokal ist eine Anmeldung Pflicht, diese muss bis zum 30.04.2009 beim 
Kreispokalspielleiter eingegangen sein. Zur vollständigen Anmeldung gehört 
auch die Zahlung einer Kaution i.H.v. 100,- €, die auf das Kreiskonto zu zahlen 
ist. Diese Kaution wird nach Abschluss des Wettbewerbs an die Teilnehmer 
erstattet, wenn alle Spiele entsprechend stattgefunden haben. Tritt eine 
Mannschaft bei einem Spiel nicht an oder meldet sich vom Pokal wieder ab, so 
wird die Kaution einbehalten. 
 

3.3 Die Spielpaarungen der ersten Runde werden vom Pokalspielleiter ausgelost und 
danach umgehend den Vereinen mitgeteilt. Es werden keine höherklassigen 
Mannschaften direkt gesetzt. Ab der zweiten Runde ergeben sich die 
Spielpaarungen aus dem bereits aus den letzten Jahren bekannten 
Pyramidenplan. Die Spiele werden in TeamSL bzw. auf der Homepage des BBK 
veröffentlicht. 

 
3.4 Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl ist die Bildung von zwei Gruppen möglich. 

Die endgültige Entscheidung über den Spielmodus unterliegt dem 
Pokalspielleiter und wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 Pokalspielleiter: Thorsten Müller 
    Ganghoferstr. 11 

40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211/ 68 77 660 
Telefax: 0211/ 68 77 661 
e-Mail: pokalspielleiter@basketballkreis.de 
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4. Allgemeine Bestimmungen 
4.1 Alle Spiele – mit Ausnahme der Gruppenspiele -  werden im K.O.-System 

ausgetragen 
 
4.2 Der tieferklassigere Verein hat – außer bei Gruppenspielen - stets Heimrecht. Bei 

gleichklassigeren Mannschaften hat der zuerst ausgeloste Verein Heimrecht. 
Eine Teilung der Einnahmen des Heimvereins erfolgt nicht. 

 
4.3 Maßgebend für die Einteilung in Heim- und Gastmannschaften ist die 

Spielklassenzugehörigkeit der 1. Mannschaft in der Saison 2008/09. 
 
4.4 Die Spiele der Halbfinale und das Finale werden im Rahmen eines Kreispokal-

Turniers ausgetragen. 
 
4.5 Die Spiele dürfen nur in zugelassenen Hallen ausgetragen werden. Die 

Hallenzulassung muss der Ligenzugehörigkeit der 1. Mannschaft des 
Heimvereins entsprechen. Ausnahmen sind vom Pokalspielleiter zu genehmigen. 

 
4.6 Der Heimverein ist verpflichtet, innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe der 

Spielpaarungen die Gastmannschaft, dem Pokalspielleiter und den 
Kreisschiedsrichterwart über die Spielhalle, den Termin und die Spielanfangszeit 
zu informieren. Der Heimverein hat sich bei dem Gastverein über den Eingang 
der Einladung rechtzeitig zu vergewissern. Sowohl Gastverein als auch 
Schiedsrichter sind verpflichtet, sich bei ausbleibender Einladung beim 
Heimverein zu erkundigen. 

 
Die Schiedsrichtergebühren werden von beiden Spielpartnern jeweils hälftig 
getragen. 
 
Die Spielgebühr beträgt für alle Spiele pauschal 15,- €/. 
 
Die Entgelte für die Fahrtkostenerstattung und die Leitung von zwei Spielen 
richtet sich nach der Ausschreibung des Basketballkreises Düsseldorf/Neuss für 
den Kreisligaspielbetrieb. 

 
4.7 Die Spielgebühren für das Kreispokal-Turnier werden vom Basketballkreis 

Düsseldorf/Neuss übernommen. Die Spielgebühr wird rechtzeitig vom 
Kreisschiedsrichterwart festgesetzt. 

 
4.8 Die Heimmannschaft ist verpflichtet den Spielberichtsbogen so abzuschicken, 

dass dieser spätestens am 3. Werktag nach dem betreffenden Spiel beim 
Kreispokalspielleiter vorliegt. 

 
4.9 Die Spielergebnisse sind dem Kreispokalspielleiter vom Heimverein am 

Austragungstag spätestens eine 1 Stunde nach Spielende des betreffenden 
Spieles telefonisch oder per Mail mitzuteilen oder in TeamSL einzutragen. 
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5. Teilnahmeberechtigung 
5.1 In den Pokalspielen können alle Spieler eingesetzt werden, die zum Zeitpunkt 

des Spiels über einen gültigen Teilnehmerausweis verfügen. 
  
5.2 Spieler die nicht über einen gültigen Teilnehmerausweis verfügen, haben die 

Möglichkeit, über einen Pokalteilnehmerausweis am Pokalwettbewerb 
teilzunehmen. Dieser ist beim Pokalspieleiter vor dem entsprechenden Spiel zu 
beantragen und gilt für den gesamten Wettbewerb 2009. Ein Spieler kann im 
Pokal nur für einen Verein antreten. 

 
5.3 U20 und U18 Jugendliche sind unter Beachtung von Punkt 5.1 und 5.2 

einsatzberechtigt. U16 Jugendliche müssen im Besitz einer gültigen 
Seniorenberechtigung des WBV- Fachwartes für Jugend und Schulsport sein 
oder dem Kader des WBV angehören. 

 

6. Rechtsinstanzen 
6.1 Für alle Runden: 
 Protest: Pokalspielleiter (s. Punkt 3.4) 
 
6.2 Für alle Runden 
 Widerspruch: Pokalspielleiter (s. Punkt 3.4) 

 
6.3 Für alle Runden 
 Berufung: Rechtswart des Basketballkreis Düsseldorf/ Neuss 

  
 

7. Schiedsrichtereinsatz 
7.1 Die Ansetzungen der Schiedsrichter erfolgen durch den Kreisschiedrichterwart 

(s.o.). Aus Kostengründen DÜRFEN nur Schiedsrichter des Basketballkreises 
Düsseldorf/Neuss eingesetzt werden. Ausnahmen müssen vorher abgeklärt 
werden. 

 
7.2 Der Kreisschiedsrichterwart lädt auf Grund der Angaben der jeweiligen 

Heimvereine die Schiedsrichter zu den entsprechenden Spielen ein; Die 
jeweiligen Schiedsrichteransetzungen werden zudem in TeamSL veröffentlicht. 

 
7.3 Erforderliche Umbesetzungen sind in allen Runden ausschließlich über den 

Kreisschiedsrichterwart vorzunehmen. 
 

8. Ausrichter des Kreispokal-Turniers 
Ausrichter kann ein Verein werden, der mit seiner Mannschaft am Kreispokal 
teilnimmt und eine entsprechende Halle bieten kann. Darüber hinaus, kümmert 
sich dieser Verein um das Kampfgericht und um das „Catering“ während der 
Veranstaltung. Über die Zusage als Ausrichter entscheidet der Pokalspielleiter. 
 

9. Ergebnisdurchsage 
Thorsten Müller Tel.: 0211/6877660 
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10. Kosten 
1. Kaution 100,- € 
2. Teilnehmerstartgeld je Runde 5,00 € 
3. Ergebnisdurchsage/ Zusendung des SBB nicht fristgerecht 2,50 € 
4. Rückzug der Mannschaft/ Nichtantritt 25,00 € 
   Und Einbehalt der Kaution! 
5. Kostenpauschale              2,50 € 
 

11. Zahlungen an 
Basketballkreis Düsseldorf/Neuss 
Sparkasse Neuss: BLZ   305 500 00  Konto-Nr.  210 815 
 

12. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen die Ausschreibung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben. 
Die Überprüfung nach § 4.1 DBB- Rechtsordnung ist zulässig. 
 
 

 gez. Thorsten Müller 
 Pokalspielleiter 
 
 
Stand: 16.04.2009 


